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Marktgemeindeamt Schardenberg 
Schärdinger Straße 4 - 4784 Schardenberg 
Tel.: 07713/7055 - Fax.: 7055-8 
Mail: office@schardenberg.at 

  
Wahl – 201 – 2016 - Sel 
 
 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 

 
 
über die Sitzung der Mitglieder des Gemeinderates 

am Donnerstag, den 01. Dezember 2016 
 
 

TAGESORDNUNG 
 
1. Prüfungsbericht der BH Schärding über den Rechnungsabschluss 2015; Kenntnisnahme 
2. Festsetzung der Hebesätze für das Finanzjahr 2017 - Beschlussfassung  
3. Neufassung der Feuerwehrgebührenordnung – Beschlussfassung 
4. Flächenwidmungsplan Änderungen: 

a) Antrag zur Flächenwidmungsplan-Änderung für Teilstücke der Parzellen 220 und 219/3, 
KG Schardenberg, Josef Kohlbauer, von Grünland in Dorfgebiet, Ausmaß von ca. 400m² 
b) Antrag zur Flächenwidmungsplan-Änderung für Teilstücke der Parzellen 508/2 und 509/2, 
KG Fraunhof, (Grünland) und Verschiebung der Sternchenwidmung Nr. 38, Liegenschaft 
Grub 7, Parzellen 505, 506, 507 und vorgenannte Teilstücke von 508/2 und 509/2, KG 
Fraunhof, Josef und Franziska Kothbauer, im Ausmaß von 1000m² 

5. Mietvertrag mit Fr. Nadja Rauter und Fr. Eva Haas für einen Raum mit 15,7m² im 1.OG im 
ehem. Gemeindehaus für Tätigkeiten einer Psychotherapeutin und Behandlungen mit Cranio-
Sacral-Therapie 

6. Vereinbarung betreffend Entrichtung von Schulerhaltungsbeiträgen mit den Gemeinden 
Wernstein, Brunnenthal und Freinberg bzgl. Sanierung der „Neuen Mittelschule“, Beschluss-
fassung 

7. Erneuerung der Fischerei-Pachtverträge für Luckinger Bach und Dorfinger Bach, Beschluss-
fassung 

8. Kindergarten-Erweiterung für eine vollwertige 4. Gruppe 
a) Grundsatzbeschluss 
b) Vergabe für Planung und Einreichung 

9. ÖV-Schnupperticket, Resümee der Aktion, Beschlussfassung über die Weiterführung 
10. Allfälliges 
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Anwesende: 
1. Bürgermeister Josef Schachner, als Vorsitzender, ÖVP 
2. Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann, ÖVP 
3. Gemeinderatsmitglied Gertrude Glas, ÖVP 
4. Gemeinderatsmitglied Georg Helmut Mayr-Steffeldemel, ÖVP 
5. Gemeinderatsmitglied Andreas Knunbauer, ÖVP 
6. Gemeinderatsmitglied Roswitha Hell, ÖVP 
7. Gemeinderatsmitglied Josef Fasching, ÖVP 
8. Gemeinderatsmitglied Christian Bachmair, ÖVP 
9. Gemeinderatsmitglied Josef Dullinger, ÖVP 
10. Gemeinderatsmitglied Josef Himsl, ÖVP 
11. Gemeinderatsmitglied Andreas Kislinger, ÖVP 
12. Gemeinderatsmitglied Philipp Meindl, ÖVP 
13. Gemeinderatsmitglied Johann Mayrhofer, ÖVP 
14. Gemeinderatsmitglied Florian Mair, ÖVP 
15. Gemeinderatsmitglied Helga Brait, ÖVP 
16. Gemeinderatsmitglied Helmut Mager, SPÖ 
17. Gemeinderatsmitglied Günter Eymannsberger, SPÖ 
18. Gemeinderatsmitglied Andreas Wiesner, SPÖ 
19. Gemeinderatsmitglied Josef Bauer, FPÖ kommt um 20:15 Uhr 
20. Gemeinderatsmitglied Markus Georg Kasbauer, FPÖ 
21. Gemeinderatsmitglied Veronika Maria Wirth, FPÖ entschuldigt 

Ersatzmitglied Georg Engetsberger 
22. Gemeinderatsmitglied Franz Stefan Scharnböck, FPÖ entschuldigt 

Ersatzmitglied Ludwig Drexler 
23. Gemeinderatsmitglied Günter Roland Pichler, FPÖ 
24. Gemeinderatsmitglied Stefan Engertsberger, FPÖ 
25. Gemeinderatsmitglied Andrea Leitner, FPÖ entschuldigt 

Ersatzmitglied Josef Gruber 
 
Der Bürgermeister eröffnet um 20.00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 

a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 
b) der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan (§ 45 Abs. 1 0ö. Gem0) enthalten ist 

und die Verständigung hierzu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht 
schriftlich am 23.11.2016 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; 

c) die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Gemeindeamtstafel am gleichen Tage      
öffentlich kundgemacht wurde,  

      d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 13.10.2016 bis zur heutigen Sitzung 
während der Amtsstunden im Marktgemeindeamt zur Einsicht aufgelegen sind, während der 
Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum 
Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können; 

     e) die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
 
Der Bürgermeister stellt einen Dringlichkeitsantrag:  
Folgendem Gegenstand möge die Dringlichkeit zuerkannt und in der heutigen 
Gemeinderatssitzung als Punkt 10 behandelt werden, der Punkt Allfälliges verschiebt sich somit 
auf Punk 11 
 

10) Grundstücksangelegenheiten 
Verkauf der Parzelle 207/23, KG Schardenberg (Kubinger Feld) im Ausmaß von 858m² zum 

Preis von € 37,-/m², an Herrn Dipl.-Ing. (FH) Clemens Kanis und Frau Maria Stockinger, 
beide wohnhaft in Feldkirchen an der Donau. 
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Begründung: 
Herr Kanis und Frau Stockinger haben mit Eingabe vom 25. November 2016 ihre Absicht 
bekundet, das Grundstück kaufen zu wollen und darum gebeten, den Beschluss noch in der 
Sitzung am 01. Dezember 2016 im Gemeinderat zu fassen. Herr Kanis und Frau Stockinger 
haben die Absicht, baldmöglichst mit den Bauarbeiten zu beginnen. 
 
Im Sinne der Antragsteller ersucht der Bürgermeister daher, seinem Antrag die Dringlichkeit 
zuzuerkennen. 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
 
 
Sodann bestimmt er AL Klaus Selgrad zum Schriftführer dieser Sitzung. 
 
 
Fragestunde 
In der Fragestunde gibt es keine Wortmeldungen. 

 
 

BESCHLÜSSE 

 

1. Prüfungsbericht der BH Schärding über den Rechnungsabschluss 2015;  
Kenntnisnahme 

 
 
Der Bürgermeister bringt den Prüfbericht der BH Schärding über die Prüfung des Rechnungsab-
schlusses 2015 vollinhaltlich zur Kenntnis und ersucht um Wortmeldungen.  
 
Wortmeldungen zum Thema Schulküche: 
Josef Fasching informiert darüber, dass in der Schulküche der Berufsschule Schärding auch eine 
Veränderung vorgenommen wurde, es werden nun zwei Speisen angeboten. Zwischenzeitlich 
fand eine Fluktuation statt -  einige Schüler kauften ihr Mittagessen beim Unimarkt, doch inzwi-
schen wird das Essen in der Schule wieder gut angenommen. 
Gertrude Glas schlägt vor, den Schülern auch eine tageweise Essensteilnahme zu gewähren. Die 
Anmeldung hierfür findet einige Wochen vorher statt und dann können sich die Köchinnen auf 
diese Gegebenheit einstellen.  
Roswitha Hell hält es für gut, wenn die Kinder an einzelnen Tagen, an denen sie eine längere 
Schulzeit haben, die Schülerausspeisung beanspruchen können.  
Oftmals haben die Kinder zu wenig Zeit zum Essen, weil sie z.B. bis 13.00 Uhr Unterricht haben 
und der Schulbus schon wartet.  
Helga Brait schlägt vor, eine Elternbefragung durchzuführen. Sie weist auch darauf hin, dass in 
der Schulküche zum Großteil frische Lebensmittel verwendet werden und keine Halb- und Fertig-
produkte. Sie spricht sich dafür aus, dass den Schulköchinnen den dafür erforderlichen Zeitauf-
wand für die Essenszubereitung zu gewähren.  
Markus Kasbauer unterbreitet den Vorschlag, bereits ab Jahresbeginn die höheren Essensent-
gelte einzuheben.  
Vizebgm. Rosa Hofmann findet dies schwierig, wenn die Essensentgelte im Jänner erhöht wer-
den, die Eltern haben dafür wenig Verständnis. Das Kindergartenjahr läuft von September bis 
September.  
Helmut Mager schlägt vor, diese Angelegenheit im Schulausschuss zu behandeln. Die Kritik liegt 
darin, dass der Personalaufwand im Vergleich zu der Anzahl der Essensportionen zu hoch ist. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Prüfungsbericht der BH Schärding über den Rech-
nungsabschluss 2015 zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
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2. Festsetzung der Hebesätze für das Finanzjahr 2017 - Beschlussfassung  

 
Der Bürgermeister erklärt die einzelnen Positionen. Es bleiben die Grundsteuern A und B sowie 
die Hundeabgabe unverändert. Die Lustbarkeitsabgabe, die Kanalbenützungsgebühr und die 
Abfallgebühren richten sich nach den entsprechenden Verordnungen und es besteht keine Not-
wendigkeit, diese Verordnungen zu ändern.  
Die Mindestanschlussgebühren für Wasser und Kanal wurden entsprechend den Vorgaben des 
Voranschlagerlasses (IKD) angehoben. Dies entspricht einer Erhöhung um 0,6%. Dem entspre-
chend wurden auch die Preise je m² gehoben. 
Bei der Wasserbenützungsgebühr werden seit der Vorschreibung von € 0,20/m³ Aufschlag als 
Abgangsgemeinde dieser Aufschlag weitergeführt. Die Wasserbenützungsgebühr von € 1,70/m³  
sieht der Bürgermeister als gerechtfertigt, zumal diese Kostenstelle nicht kostendeckend geführt 
werden kann. 
 
Der Bürgermeister präsentiert die folgende Zusammenfassung der Hebesätze für das Finanzjahr 
2017: 
 
Grundsteuer für land- und forstwirt- 
schaftliche Betriebe (A)  

 500 v.H. des Steuermessbetrages 

   
Grundsteuer für Grundstücke (B)    500 v.H. des Steuermessbetrages 
   
Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe)   Lt. Abgabeverordnung vom 15. September 2016 
   
Hundeabgabe   € 15,00 je Hund 
   
Wasseranschlussgebühr  € 1.934,00 Mindestanschlussgebühr exkl. Ust.  

(von 0 bis 150 m² Bemessungsfläche); 
€ 12,89 von 0 bis 150 m² pro m² Bemessungsfläche; 
€ 10,65 für weitere 150 m² (151-300 m²)  
zuzügl. pro m² Bemessungsfläche; 
€ 8,98 über 300 m² zuzügl. pro m² Bemessungsfläche;  

   
Wasserbenützungsgebühr  € 1,70 pro m³ exkl. Ust. 

 
Kanalanschlussgebühr  € 3.226,00 Mindestanschlussgebühr exkl. Ust.  

(von 0 bis 150 m² Bemessungsfläche);  
€ 21,51 von 0 bis 150 m² pro m² Bemessungsfläche; 
€ 18,07 für weitere 150 m² (151 – 300 m²)  
zuzügl. pro m² Bemessungsfläche; 
€ 14,73 über 300 m² zuzügl. pro m² Bemessungsfläche; 
  

Kanalbenützungsgebühr 
 

 Lt. Kanalgebührenordnung vom 02. Dezember 2010 
 

Abfallgebühr  Lt. Abfallgebührenordnung vom 01. Dezember 2015  
 

 
Markus Kasbauer stellt eine Frage hinsichtlich Kanalbenützungsgebühr.  
Der Bürgermeister gibt bekannt, dass die Abwasserwirtschaft kostendeckend läuft und sogar ein 
Überschuss besteht.  
Bauer Josef kann sich nicht vorstellen, dass die Abwasserwirtschaft ausgabendeckend geführt 
wird.   
Helmut Mager stellt fest, dass die Kosten für die Abwasserbeseitigung wesentlich geringer sind 
wie für die Wasserwirtschaft.  
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Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Festsetzung der Hebesätze für das Finanzjahr 2017 zu 
beschließen. 
 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
 
 
 

3. Neufassung der Feuerwehrgebührenordnung – Beschlussfassung 

 
Der Bürgermeister verliest die vorliegende zu beschließende Feuerwehr-Gebührenordnung voll-
inhaltlich und erklärt, dass die Gebührenordnung Anwendung auf die hoheitlichen Leistungen der 
Feuerwehr findet. Gem. § 15 Abs. 3 Z. 4 FAG 2008 stellt die Feuerwehr eine Gemeindeeinrich-
tung dar, für welche die Gemeinde durch Beschluss des Gemeinderates Gebühren für die Benüt-
zung ausschreiben kann. Der Bürgermeister plädiert dafür, wie bereits in der Tarifordnung 2010 
alle Gemeindebürger und alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schardenberg (auch Nicht-
Gemeindebürger) von der Verordnung auszunehmen. 
 
Philipp Meindl gibt zu bedenken, dass die Gemeinde auf Leistungen der Versicherung verzichtet, 
wenn der Schaden versicherungsmäßig gedeckt wäre. 
Der Bürgermeister meint, dass zum Zeitpunkt der Leistung meist die Verschuldensfrage ja noch 
nicht geklärt ist und ist sich bewusst, dass in diesem Fall das Geld hergeschenkt wird.  
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die vorliegende Feuerwehrgebührenordnung mit der Aus-
nahme für Gemeindebürger und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schardenberg zu be-
schließen. Die Feuerwehrgebührenordnung ist dieser Verhandlungsschrift unter Anlage 1 ange-
schlossen. 
 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
 
 
 

4a. Flächenwidmungsplan Änderungen:  
Antrag zur Flächenwidmungsplan-Änderung für Teilstücke der Parzellen 220 und 219/3, 
KG Schardenberg, Josef Kohlbauer, von Grünland in Dorfgebiet, Ausmaß von ca. 
400m² 

 
Der Bürgermeister zeigt den Lageplan und den Flächenwidmungsplan und erklärt die Lage.  
Es handelt sich hierbei um den Bereich beim Heizhaus der Nahwärmegenossenschaft.  Die 
Nahwärmegenossenschaft beabsichtigt eine Erweiterung des Gebäudes, es ist eine Stromge-
winnung mittels Hackschnitzel geplant.   
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Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, stellt der Bürgermeister den Antrag, den Flächenwid-
mungsplan für die Teilstücke der Parzellen 220 und 219/3 im Ausmaß von ca. 400m² wie be-
schrieben zu ändern. 
 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
 
 
 

4b. Flächenwidmungsplan Änderungen:  
Antrag zur Flächenwidmungsplan-Änderung für Teilstücke der Parzellen 508/2 und 
509/2, KG Fraunhof, (Grünland) und Verschiebung der Sternchenwidmung Nr. 38, Lie-
genschaft Grub 7, Parzellen 505, 506, 507 und vorgenannte Teilstücke von 508/2 und 
509/2, KG Fraunhof, Josef und Franziska Kothbauer, im Ausmaß von ca. 1000m² 

 
Der Bürgermeister zeigt den Lageplan sowie den Flächenwidmungsplan und erklärt die Situation. 
Er erläutert, dass die Ehegatten Kothbauer vor einiger Zeit dieses Anwesen erworben haben und 
noch Teilstücke vom Grundnachbarn Goldberger dazugekauft haben. Der Sohn der Ehegatten 
Kothbauer möchte auf diesem Grundstück ein Wohnhaus errichten und mit der Verschiebung der 
Widmung möchte er einen größeren Abstand zur Schärdinger Landesstraße gewinnen. Es han-
delt sich hier um eine Sternchenwidmung und bei einer solchen Widmung darf das Gesamtaus-
maß der zu widmenden Fläche 1000 m² nicht übersteigen.  
Die Sachverständigen von den Abteilungen Naturschutz und Raumordnung sind mit dieser Ver-
schiebung der Widmung einverstanden.  
 
Christian Bachmair fragt an, ob hier ein Grundtausch hinsichtlich der Zufahrt stattgefunden hat.  
Dazu erklärt der Bürgermeister, dass diese Fläche im Besitz der Familie Kothbauer bleibt, die 
Gesamtfläche der Parzelle wird größer, die ausgewiesene Sternchenwidmung bleibt gleich groß.  
Kasbauer Markus regt an, den Trichter bei der Einmündung in die Schärdinger Landesstraße zu 
vergrößern, der Bürgermeister hält jedoch dieses Ausmaß für angemessen.  
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Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Flächenwidmungsplan für Teilstücke der Parzellen 508/2 
(52m²) und 509/2 (181m²) von Grünland in Bauland zu ändern und der Verschiebung der Stern-
chenwidmung Nr. 38, Liegenschaft Grub 7, Parzellen 505, 506, 507 und vorgenannte Teilstücke 
von 508/2 und 509/2, KG Fraunhof, Josef und Franziska Kothbauer, im Ausmaß von 1000m² zu 
beschließen. 
 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
 
 
 

5. Mietvertrag mit Fr. Nadja Rauter und Fr. Eva Haas für einen Raum mit 15,7m² im 1.OG 
im ehem. Gemeindehaus für Tätigkeiten einer Psychotherapeutin und Behandlungen 
mit Cranio-Sacral-Therapie 

 
Der Bürgermeister erinnert daran, dass vor ca. 2 Jahren ein Mietvertrag mit Frau Rauter be-
schlossen wurde.  
Nun haben Frau Nadja Rauter, eine Psychotherapeutin und Frau Eva Haas, die Behandlungen 
mit Cranio-Sacral anbietet, vereinbart, die Räumlichkeiten gemeinsam zu nutzen. 
Die Miete beträgt nun je Mieterin € 100,00, die Betriebskosten sind in diesem Betrag inkludiert.  
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, dem vorliegenden Mietvertrag mit Fr. Nadja Rauter und Fr. 
Eva Haas zuzustimmen. Der Mietvertrag liegt dieser Verhandlungsschrift als Anlage 2 bei. 
 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
 
 
 

6. Vereinbarung betreffend Entrichtung von Schulerhaltungsbeiträgen mit den Gemein-
den Wernstein, Brunnenthal und Freinberg bzgl. Sanierung der „Neuen Mittelschule“, 
Beschlussfassung 

 
Der Bürgermeister erklärt, dass bei Sanierung von Schulgebäuden jene Gemeinden, die Schüler 
in unserer Schule haben, einen anteiligen Beitrag zu leisten haben. Die Beiträge fallen erstmals 
im Jahr 2017 an, die Grundlage bildet die Anzahl der Schüler im Schuljahr 2016/17 aus den je-
weiligen Gemeinden.  
Da ab dem kommenden Jahr die Schulsprengel freigegeben werden und den Kindern ermöglicht 
wird, eine Schule ihrer Wahl zu besuchen, könnten auch die Schülerzahlen in Schardenberg stei-
gen.  
 
Mager Helmut stellt fest, dass die Schulsprengel im kommenden Schuljahr fallen und wenn z.B. 
Schüler aus der Gemeinde Rainbach die NMS Schardenberg besuchen und dann die Gemeinde 
Rainbach eine Vorschreibung erhält. 
Auf eine Anfrage von Bauer Josef erklärt der Bürgermeister, dass die Kopfquote jedes Jahr neu 
berechnet wird.  
Mager Helmut bemerkt, dass die veranschlagten Eigenmittel in Höhe von € 1,3 Mio. auf 5 Jahre 
und die jeweilige Schüleranzahl aufgeteilt werden.  
Fasching Josef stellt eine Anfrage hinsichtlich Schulsprengel und der Bürgermeister gibt dazu 
bekannt, dass die Schulsprengel schon aufrecht bleiben, aber die Schüler die Möglichkeit haben 
eine andere Schule zu besuchen. Kann der Schüler in der gewünschten Schule nicht unterge-
bracht werden, ist der Heimatschulsprengel zuständig. Das gilt nur für die Neue Mittelschule, bei 
der Volksschule bleibt es wie gehabt.  
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Der Bürgermeister stellt den Antrag, die vorliegende Vereinbarung zur Entrichtung von Schuler-
haltungsbeiträgen mit den Gemeinden Wernstein, Brunnenthal und Freinberg zu beschließen. 
Die Vereinbarung liegt dieser Verhandlungsschrift als Anlage 3 bei. 
 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
 
 
 

7. Erneuerung der Fischerei-Pachtverträge für Luckinger Bach und Dorfinger Bach, Be-
schlussfassung 

 
Die Pachtverträge für den Luckinger Bach sowie den Dorfinger Bach sind abgelaufen und der 
jetzige Pächter Franz Weidinger hat weiterhin Interesse. Der Bürgermeister gibt bekannt, dass 
der Pachteuro schon lange Jahre dieselbe Höhe aufweist und nun beim Luckinger Bach eine 
Erhöhung auf € 20,00 jährlich und der Dorfinger Bach auf € 15,00 jährlich angebracht ist. 
 
Kasbauer Markus fragt an, wie die Vorgehensweise bei einer Ausschreibung der Pachtverträge 
erfolgt.  
Der Bürgermeister erwähnt, dass dies durch Aushang an der Amtstafel erfolgt.  
Günther Eymannsberger schlägt vor, in der Gemeindezeitung einen Hinweis einzuschalten.   
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die vorliegenden Fischerei-Pachtverträge für den Luckinger 
Bach (€ 20,-/Jahr Pacht) und den Dorfinger Bach (€15,-/Jahr Pacht) mit Hr. Franz Weidinger zu 
beschließen. Die Pachtverträge liegen dieser Verhandlungsschrift unter Anlage 4 und Anlage 5 
bei. 
 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
 
 
 

8. Kindergarten-Erweiterung für eine vollwertige 4. Gruppe 
a) Grundsatzbeschluss 

 
Der Bürgermeister hat in vorherigen Sitzungen bereits über die Platzprobleme im Kindergarten 
informiert. Bei einem Gespräch mit Herrn Winkler vom Land Oö. stellte sich heraus, dass die 
Vergrößerung des Gruppenraumes im Oberschoss aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist 
und man kam zu der Entscheidung für den Anbau eines vierten Gruppenraumes im Erdgeschoss.  
 
Nach diesem Gespräch hat Arch. Stefan Lasinger die Vorschläge in einen Entwurf zusammen- 
gefasst – dieser liegt heute zur Einsichtnahme vor.  
Heute sollte der Grundsatzbeschluss für diesen Erweiterungsbau gefasst werden, damit im 
kommenden Herbst dieser Raum zur Verfügung steht.    
Anschließend erläutert der Bürgermeister den geplanten Zubau anhand der Pläne.  
Der Bürgermeister stellt diesen Tagesordnungspunkt zur Diskussion und es werden einzelne  
Punkte der Bauausführung besprochen.  
 
Vizebgm. Rosa Hofmann erläutert die momentane Situation im Kindergarten, es ist alles sehr 
beengt und laut. Der Plan wurde auch im Kindergarten mit den Mitarbeiterinnen besprochen und  
für sehr gut befunden. Die Freude darüber ist sehr groß, dass nun eine Lösung gefunden wurde.  
Der Bürgermeister erklärt, dass es eine Drittelfinanzierung geben wird, das Drittel an Eigenmittel 
wird aus Rücklagen zu finanzieren sein, für den Rest brauchen wir eine Zwischenfinanzierung bis 
die öffentlichen Gelder zugeführt werden. 
Philipp Meindl stellt die Frage, ob hier auch die Gemeinden, deren Kinder den Kindergarten 
Schardenberg besuchen, mitzahlen müssen.  
Der Bürgermeister antwortet, dass das beim Kindergarten nicht so geregelt ist. 
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Pichler Günther fragt an, ob nun eine Änderung von Pfarrcaritaskindergarten auf Gemeindekin-
dergarten passiert.  
Der Bürgermeister stellt fest, dass die Gemeinde für die baulichen Belange zuständig ist. Wenn 
die Pfarre entscheidet, dass sie in Zukunft den Kindergarten nicht mehr führen möchte, hätte die 
Gemeinde den Kindergarten zu übernehmen.  
 
Abschließend stellt der Bürgermeister den Antrag, einen Grundsatzbeschluss zur Kindergarten-
erweiterung für eine vollwertige 4. Gruppe zu fassen. 
 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
 
 
 

8. Kindergarten-Erweiterung für eine vollwertige 4. Gruppe 
b) Vergabe für Planung und Einreichung 

 
Hinsichtlich der Planungsvergabe gibt der Bürgermeister bekannt, dass vom Architektenteam 
Lasinger und Rauscher ein Angebot für die Planungsarbeiten und Erarbeitung der Einreichunter-
lagen für die Kindergartenerweiterung zum Preis von € 6960,- incl. Mwst. vorliegt.  
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, stellt der Bürgermeister den Antrag, den Auftrag zur 
Planung bis zur Einreichung entsprechend dem Angebot vom 18.11.2016 an Lasinger und Rau-
scher Architekten ZT-GmbH zu vergeben. 
 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
 
 
 
 

9. ÖV-Schnupperticket, Resümee der Aktion, Beschlussfassung über die Weiterführung 

 
Der Bürgermeister legt eine Statistik hinsichtlich Nutzung des Schnuppertickets vor. Es gibt nun 
keine Landesförderung mehr und die Kosten müssen von der Gemeinde zur Gänze übernommen 
werden. Die Leihkosten betragen momentan € 8,00 / Tag.  
 
Fasching Josef teilt mit, dass er diese Ausleihmöglichkeit für sehr gut befindet. Er möchte, dass 
das Angebot wieder auf 2 Bahnkarten ausgeweitet wird.   
Allgemein wird seitens der Mitglieder des Gemeinderates die Meinung vertreten, diese Aktion 
beizubehalten und die Bewerbung zu einem fixen Bestandteil der Gemeindezeitung zu machen.  
Es sollte darauf hingewiesen werden, dass mit diesem Ticket auch der Bus von Schardenberg 
nach Schärding enthalten ist, die Nutzung des öffentlichen Verkehrs in Linz möglich ist und auch 
die Nachbargemeinden Wernstein und Freinberg das Ticket anbieten. Die Ausleihgebühr soll ab  
Jänner 2017 auf € 9,00 angehoben werden.  
Weiters soll das Ticket zwar auch an Auswärtige ausgegeben werden, jedoch ist Schardenberger 
Bürgern der Vorrang zu geben und darf das Ticket für Auswärtige max. 3 Tage vor Reiseantritt 
reserviert werden. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, das ÖV-Schnupperticket mit 2 Karten (Schardenberg – Linz 
incl. Kernzone) weiterzuführen und den Preis für die Entlehnung pro Karte und Tag auf € 9,- zu 
heben. 
 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
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10. Grundstücksangelegenheiten:  
Verkauf der Parzelle 207/23, KG Schardenberg (Kubinger Feld) im Ausmaß von 858m² 
zum Preis von € 37,-/m², an Herrn Dipl.-Ing. (FH) Clemens Kanis und Frau Maria Sto-
ckinger, beide wohnhaft in Feldkirchen an der Donau. 

 
Der Bürgermeister erläutert die Lage des Grundstückes. Hr. Kanis ist dt. Staatsbürger und arbei-
tet in Passau, Frau Stockinger ist österr. Staatsbürgerin. Sie wollen in Schardenberg leben. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den vorliegenden Vertrag mit Hr. Kanis und Fr. Stockinger 
über den Verkauf der Parzelle 207/23 im Ausmaß von 858m² zum Preis von € 37,-/m² zu be-
schließen. Der Kaufvertrag liegt dieser Verhandlungsschrift unter Anlage 6 bei. 
 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
 
 
 

11. Allfälliges 

 
Am heutigen Tag kam die Nachricht, dass die Umwidmung auf Betriebsgaubiet in 
Lindenberg abgelehnt ist.  
 
Arch. Lasinger hat die Abrechnung für die Einrichtung von Räumlichkeiten für den Mütter- 
und Zwergerltreff in der NMS Schardenberg vorgelegt mit Kosten in der Höhe von € 
40.495,00. Die Kostenschätzung lag bei € 48.900,00. 
Hinsichtlich der Beheizung dieser Räumlichkeiten kann es möglich sein, dass noch 
zusätzliche Arbeiten erforderlich sind.  
 
Bezüglich Aussichtsturm informiert der Bürgermeister darüber, dass das Angebot der 
Gemeinde dem Hr. Pfaffinger vorgelegt wurde. Laut Aussage von Herrn Pfaffinger sind noch 
weitere Interessenten vorhanden und er hat mitgeteilt, dass die Gemeinde bei einem Verkauf 
bevorzugt wird.  
 
Die Union Schardenberg hat ein Ansuchen für die Herstellung einer neuen 
Bewässerungsanlage gestellt, die Kosten werden auf € 44.400,00 geschätzt. Basis wäre 
der Brunnen bei der Skateranlage und dieser könnte zur Verfügung gestellt werden. Die 
Finanzierung wäre mit Mitteln vom Union-Dachverband, vom Fachverband und von der 
Gemeinde sowie Eigenleistungen. Der Behälter und die Pumpanlage sollen auf dem 
Grundstück hinter der Skateranlage errichtet werden.  
 
Im Jahr 2002 hat die Gemeinde im Bereich Luger-Parkplatz ein Grundstück von Rudolf 
Luger erworben und nun hat Rudolf Luger beantragt, dass er diese Fläche zurück haben 
möchte, damit er ungehindert zufahren kann. Der Bürgermeister möchte diese Angelegenheit 
in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen behandeln.  
 
Hinsichtlich Gehsteigräumung in Asing informiert der Bürgermeister darüber, dass Martin 
Stadler diese Arbeit nicht mehr verrichten kann und Andreas Dorfer nun diese Arbeiten 
erledigen wird.  
 
Der Bürgermeister ladet zur Teilnahme an der Wanderung zum Christkindlmarkt Passau am 
Sonntag, den 18. Dezember 2016 herzlich ein, Treffpunkt um 15.00 Uhr in Mayrhof.  
 
Der Sitzungsplan für das 1. Halbjahr 2017 wird ausgeteilt.  
 
Der Bürgermeister wünscht allen Frohe Weihnachten und ein Gutes Neues Jahr, 
Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann und die Fraktionsobleute schließen sich diesen 
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Wünschen an.  
 
Fasching Josef erinnert daran, dass bis Ende Jänner noch die fehlenden Berichte und Fotos 
für das Heimatbuch vorgelegt werden. Er erinnert an die Vereins-Obleutebesprechung am          
13. Jänner 2017 in der NMS Schardenberg.  
 
Brait Helga informiert über eine Veranstaltung der Caritas zum Thema Integration.  
 
Dullinger Josef ladet zum traditionellen Weihnachtsmarkt in Kneiding ein.  
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GESCHÄFTSRAUMMIETVERTRAG 

(angemessener Hauptmietzins nach dem MRG) 
 
 

I. Mietvertragsparteien 
 

Vermieter:  Marktgemeinde Schardenberg, vertreten durch den Bürgermeister  
Herrn Josef SCHACHNER, geb. 21.09.1955, Fraunhof 15, 4784 Scharden-
berg 

                   
Mieter:  Frau Mag. Nadja RAUTER, am Schmidfeld 12, D-94121 Salzweg und  

Frau Eva HAAS, Waldweg 3, 4784 Schardenberg 
 

II. Mietgegenstand 
 
Der Vermieter vermietet den Mieterinnen im Haus Schärdinger Straße 5, OG,   
4784 Schardenberg gelegenen Mietgegenstand bestehend aus: 
 einem Geschäftsraum, Nutzfläche derzeit ca. 15,70m², 
 die Mitbenützung des im Erdgeschoss befindlichen WC 
 die Mitbenützung des vor dem Mietraum befindlichen ehemaligen Trauungszimmers als 

Warteraum 
 

Die Mieterinnen verpflichten sich, den Mietgegenstand nur zu benützen: 

 für Geschäftszwecke ausschließlich zum Betriebe für die freiberufliche Ausübung der 
Tätigkeiten einer Psychotherapeutin (derzeit in Ausbildung unter Supervision) und 

 einer Klinischen- und Gesundheitspsychologin und Behandlung mit Cranio-Sacral-
Therapie. 

Jede Änderung des Verwendungszweckes bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustim-
mung. Der Vermieter haftet nicht dafür, dass der Bestandsgegenstand für eine vom Mieter 
beabsichtige geschäftliche Verwendung tauglich und geeignet ist. 
Sämtliche behördliche Bewilligungen zur Erreichung des vereinbarten Verwendungszweckes 
obliegen dem Mieter und sind auf seine Kosten selbst zu erwirken. 
 

III. Dauer 
 
befristetes Mietverhältnis 
Das Mietverhältnis wird auf die Dauer von 3 Jahr abgeschlossen. 
Es beginnt am 01.01.2017 und endet am 31.12.2019 ohne, dass es einer Kündigung bedarf. 
 
Unbeschadet der obigen Befristungsvereinbarung werden seitens des Vermieters folgende 
wichtige vorzeitige Kündigungsgründe (gem. § 30 MRG) vereinbart: 
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IV. Hauptleistungspflichten: 
Mietzins /Wartung und Instandhaltung 

 
a) Mietzins 

Der vereinbarte Mietzins errechnet sich aus:                                                                                                         
- dem vereinbarten Hauptmietzins je Mieter à     € 100,- 
- incl. € 30,- Betriebskosten  

                                                                                                  Summe: € 200,-  
 

Der vereinbarte Bruttogesamtmietzins ist jeweils im Vorhinein bis zum Fünften eines 
jeden Monates auf das von der Vermieterin namhaft gemachte Konto IBAN  
AT33 3445 5000 0461 0234, BIC RZOOAT2L455, bei der Raiffeisenbank Region Schär-
ding, spesenfrei zu überweisen. 

                                                                                                                                             
Für den Fall eines befristeten Mietverhältnisses entspricht der oben genannte Hauptmietzins 
75 % des nach § 16 Abs. 1 MRG zulässigen Hauptmietzinses, da der Befristungsabschlag in 
Höhe von 25 % des Hauptmietzinses, das entspricht € 66,66 bereits berücksichtigt wurde. Im 
Falle der Umwandlung in ein unbefristetes Mietverhältnis erhöht sich der Hauptmietzins um 
den Abzug gebrachten Befristungsabschlag. 
Lagezuschlag: Ortszentrum, Gastgarten, Lagerraum, Kaufgeschäft in der Nähe, öffentliche 
Verkehrsmittel. 
 
Der Mieter hat den Hauptmietzins in den Geschäftsräumlichkeiten im Zeitpunkt der Überga-
be als angemessen akzeptiert. 
 
Zu den vom Mieter zu ersetzenden Betriebskosten, öffentlichen Abgaben und besonderen 
Aufwendungen für Gemeinschaftsanlagen gehören jedenfalls jene Positionen, die gemäß 
den §§ 21-24 MRG zulässigerweise auf den Mieter überwälzt werden können. 
 
Ergeben sich durch das im Mietgegenstand betriebene Unternehmen auch bei anderen Be-
triebskostenpositionen, §21 MRG, öffentliche Abgaben, (Versicherung, Brandschaden mit 
Sturmversicherung Bündel) Müllgebühren, Verwaltungskosten, Kanalgebühren, Wasser laut 
Zähler, Grundsteuer, Zählermiete, Hausbetreuung, etc. Mehrkosten, so verpflichtet sich der 
Mieter, auch dies zu tragen. 
 
Der vereinbarte Mietzins ist im Voraus monatlich jeweils am Ersten eines Monats zu entrich-
ten. 
 
Der Mieter haftet dem Vermieter im Falle eines ihn treffenden Verschuldens für alle aus einer 
verspäteten Zahlung resultierenden Kosten, die dem Vermieter zur notwendigen Rechtsver-
folgung entstanden sind, einschließlich zweckentsprechender gerichtlicher und außergericht-
licher Betreibungs- und Einbringungsmaßnahmen, letztere jedoch nur, als sie in einem an-
gemessenen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen (§ 1333 ABGB).  
 
Es wird ausdrücklich vereinbart, dass der Mieter gegenüber dem Vermieter allenfalls beste-
hende Gegenforderungen nicht mit dem Mietzins, den Betriebskosten oder sonstigen dem 
Vermieter zustehenden Ansprüchen aufrechnen darf (Kompensationsverbot). 
 
Wertsicherung 
Der vereinbarte Hauptmietzins wird auf den von der Statistik Austria (Österr. Statistisches 
Zentralamt) verlautbarten monatlichen Index der Verbraucherpreise 2015 = wertbezogen.  
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Ausgangsbasis für die Wertsicherung ist die für den Monat der Vertragsunterfertigung er-
rechnete Indexzahl. Schwankungen bis 5% nach oben oder unten bleiben unberücksichtigt, 
bei Überschreitungen wird jedoch die gesamte Veränderung voll berücksichtigt. Die neue 
Indexzahl bildet jeweils die Ausgangsbasis für weitere Anpassungen. 

Im Falle eines frei vereinbarten Hauptmietzinses gem. § 53 MRG ist der Vermieter berech-
tigt, die entstehende Indexerhöhung rückwirkend auf 3 Jahre zu begehren. Die sich erge-
bende Nachzahlung ist zum nächsten Zinstermin fällig, ebenso allfällige Gutschriften. 

b) Wartung und Instandhaltung 

Der Mieter hat den Mietgegenstand und die dafür vorgesehenen Einrichtungen wie im Be-
sonderen die Elektroleitungs-, Wasserleitungs-, Beheizungs- (einschließlich zentraler Wär-
meversorgungsanlagen) und sanitären Anlagen so zu warten und instand zu halten, dass 
dem Vermieter und den anderen Mietern des Hauses kein Nachteil erwächst. Wird die Be-
hebung von ernsten Schäden des Hauses nötig, so ist der Mieter verpflichtet, dies dem Ver-
mieter unverzüglich anzuzeigen. 

Der Mieter haftet für alle verschuldeten Schäden, die dem Vermieter aus einer unsachgemä-
ßen oder sonst vertragswidrigen Behandlung des Mietgegenstandes bzw. mangelnder War-
tung durch den Mieter und seine Leute entstehen. 

Den Vermieter trifft aufgrund der zwingenden gesetzlichen Bestimmungen gemäß § 3 Abs. 2 
MRG im Inneren des Mietobjekts nur die Pflicht zur Behebung ernster Schäden und zur Be-
seitigung erheblicher Gesundheitsgefährdungen. 

Im Falle der Sanierung oder Ausbau der Toilette-Anlage im EG erheben die Mieter keine 
Ansprüche auf Ersatz im gleichen Gebäude für die Zeit der Bautätigkeiten. 

V. Kaution 

Beide Mieterinnen erlegten bei Einzug eine Kaution im Betrag von jeweils € 300,- zur Sicher-
stellung für den Mietzins. Der Kautionsbetrag dient zur Abdeckung sämtlicher aus dem Miet-
vertrag anfallender Ansprüche des Vermieters gegenüber dem Mieter. Entstehen während 
eines aufrechten Mietverhältnisses derartige Ansprüche, so ist der Vermieter berechtigt, aber 
nicht verpflichtet, diese Rückstände aus der Kaution abzudecken. In diesem Fall verpflichtet 
sich der Mieter binnen 14 Tagen nach schriftlicher Anforderung den vollen Kautionsbetrag 
wieder aufzufüllen. Die Kaution samt Zinsen ist unverzüglich (innerhalb von 14 Tagen nach 
Rückstellung des Mietobjekts) zu retournieren, wenn feststeht, dass aus dem Mietverhältnis 
dem Vermieter an aushaftenden Mietzinsen, Kosten, Schäden oder dgl. keine Forderung 
zusteht. Im Falle von mehreren Mietern kann die Rückzahlung der Kaution mit schuldbefrei-
ender Wirkung- nach Wahl des Vermieters- und jeden der Mieter erfolgen. 

VI. Benützung 

Beabsichtigt der Mieter wesentliche Veränderungen (Verbesserungen) innerhalb des Miet-
gegenstandes, so verpflichtet er sich, dem Vermieter diese mit genauen Angaben rechtzeitig 
anzuzeigen. Die Anzeige- und Durchführungsbestimmungen des § 9 MRG sind einzuhalten. 
Die Kosten für sämtliche Umbau- bzw. Adaptierungsarbeiten gehen zu Lasten des Mieters. 

Ansprüche für nützliche Aufwendungen gem. §§ 1037 iVm 1097 ABGB sind ausgeschlossen, 
sofern nicht eine gesonderte Vereinbarung darüber getroffen wurde. Andernfalls besteht ein 
Wahlrecht des Vermieters, die Veränderungen nach Beendigung des Mietverhältnisses unter 
Verzicht auf das Wegnahmerecht des Mieters unentgeltlich in das Eigentum des Vermieters   
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übergehen zu lassen oder aber die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands zu ver-
langen. Änderungen an der Außenseite des Mietgegenstandes sowie Änderungen des Ver-
wendungszweckes bedürfen der Zustimmungen des Vermieters. Schriftlichkeit wird empfoh-
len. 

Der Mieter ist verpflichtet, alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere alle baurecht-
lichen Vorschriften, einzuhalten. Soweit der Vermieter den Behörden für die Einhaltung der-
artiger Vorschriften verantwortlich ist, wird der Mieter über jeweilige Aufforderung des Ver-
mieters unverzüglich alle Maßnahmen treffen, die zu Einhaltung derartiger Vorschriften not-
wendig sind und den Vermieter schadlos halten. 

Eine über § 11 MRG hinausgehende Untervermietung oder sonstige Weitergabe der Be-
standräume an dritte Personen ist nicht gestattet. Der Mieter verpflichtet sich, die Veräuße-
rung des Unternehmens, die Verpachtung sowie jede Änderung der rechtlichen Vermieter 
sofort bekanntzugeben. Ebenso sind Erben eines verstorbenen Hauptmieters verpflichtet, die 
Übernahme eines Unternehmens und Eintritt in das Hauptmietrecht sofort bekanntzugeben. 
Eine Unterlassung dieser Bekanntgabe begründet eine Haftung für die dem Vermieter ent-
gehenden Mietzinsanpassungen und Prozesskosten. 

Der Vermieter ist berechtigt, aus wichtigen Gründen den Mietgegenstand zu besichtigen. 
Den gekündigten Mietgegenstand hat der Mieter auf Verlangen des Vermieters nach Voran-
kündigung besichtigen zu lassen. Haustiere dürfen nur mit Zustimmung des Vermieters ge-
halten werden. 

VII. Rückgabe des Bestandobjekts 

Die Kosten der Vergebührung des Vertrages trägt der Mieter. Zum Zwecke der Gebühren-
bemessung wird festgestellt, dass die Bemessungsgrundlage für 3 Jahre € 7.200.-beträgt. 

Die Gebühr beträgt daher je Mieter € 36,-, somit in Summe € 72,- 

VIII. Sonstiges 

Schlüssel werden übergeben: je 1 Stk. Nr. 230, Nr. 120 und Nr. 507738 

Der Mieter wurde über das Rücktrittsrecht gem. § 3 und 30a KSchG belehrt. 

Auf die Bestimmungen des Meldegesetzes hinsichtlich der An- und Abmeldung des Wohn-
sitzes wurde der Mieter aufmerksam gemacht. Er verpflichtet sich, die diesbezüglichen Vor-
schriften einzuhalten. 

Alle in diesem Mietvertrag verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten gleich-
ermaßen für Personen weiblichen als auch männlichen Geschlechts. 
 
Dieser Vertrag wurde in der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Schardenberg 
vom 01. Dezember 2016 genehmigt und bedarf keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung.  

Persönliche Haftung 

Frau Mag. Nadja Rauter, wohnhaft Schmidfeld 12, D-94121 Salzweg und Frau Eva Haas, 
wohnhaft Waldweg 3, 4784 Schardenberg, erklären, persönliche Haftung für die Bezahlung 
des vereinbarten Mietzinses zur ungeteilten Hand zu übernehmen.  
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Vereinbarung 
gemäß §§ 50 und 51 des Oö. Pflichtschulorganisationsgesetzes 1992 (Oö. POG 

1992) 
betreffend die Entrichtung von Schulerhaltungsbeiträgen bzw. Gastschulbeiträgen 

 
Präambel 

 
Ergänzend zu den Beiträgen zum laufenden Schulerhaltungsaufwand wird für die 
Umlegung der Sanierungskosten für die öffentliche Neue Mittelschule der 
Marktgemeinde Schardenberg 

zwischen der Marktgemeinde Schardenberg 
und den Gemeinden Wernstein, Freinberg und Brunnenthal 

folgende Vereinbarung abgeschlossen: 
 

1. 
Die Marktgemeinde Schardenberg ist Erhalterin der öffentlichen Neuen Mittelschule 
auf dem Grundstück Nr. 202/2 KG Schardenberg. 
 

2. 
Die Marktgemeinde Schardenberg beabsichtigt an dieser Schule folgende 
Sanierungsmaßnahmen durchzuführen: 
Adaptierung und Generalsanierung der gesamten Schule. 
 

3. 
Die Kosten für diese Sanierungsmaßnahmen sind im Sinne des § 50 des Oö. 
Pflichtschulorganisationsgesetzes 1992 dem laufenden Schulerhaltungsaufwand 
zuzuordnen und anteilsmäßig auf die betreffenden Gemeinden umzulegen. 
Die Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten fällt nicht unter den umlegbaren 
laufenden Schulerhaltungsaufwand. 
 

4. 
Die Höhe der Schulerhaltungsbeiträge (Gastschulbeiträge) wird wie folgt festgesetzt: 
Zunächst ist von den Gesamtinvestitionskosten der tatsächliche Erhaltungsaufwand 
für die Sanierungsmaßnahmen in einem fixen Prozentsatz zu ermitteln. Sodann sind 
von den Gesamtinvestitionskosten die zugesagten Förderungsmittel (BZ und LZ) in 
Abzug zu bringen. Vom verbleibenden Restbetrag ist dann aufgrund des 
festgestellten Prozentsatzes der tatsächliche Erhaltungsaufwand für die 
Sanierungsmaßnahmen zu ermitteln. 
Dieser Erhaltungsaufwand ist für den Förderzeitraum lt. genehmigten 
Finanzierungsplan in den Jahren 2016 bis 2021 in gleichen Jahresbeträgen von der 
Marktgemeinde Schardenberg auf die betroffenen Gemeinden umzulegen. Die 
Umlegung dieser Beträge hat im Sinne des § 51 POG 2002 auf Grund einer jährlich 
zu ermittelnden Kopfquote zu erfolgen, die zusätzlich zu den Beiträgen für den 
laufenden Schulerhaltungsaufwand vorzuschreiben ist. 
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Nach Abzug der Förderungsmittel (BZ und LZ) vom geplanten 
Gesamtinvestitionsvolumen ergibt sich gemäß Finanzierungsplan (IKD-2014-5002/6-
Mad) vom 09. Juli 2015 ein Erhaltungsaufwand von € 1.342.225,-. Bei der 
derzeitigen Schülerzahl von 110 Schülern errechnet sich über den 
Finanzierungszeitraum von 5 Jahren für das Schuljahr 2016 / 2017 eine 

Kopfquote von € 2.440,41 je Schüler. 
 

5. 
Alle Parteien verzichten hiermit ausdrücklich darauf, die Vereinbarung aus welchen 
Gründen auch immer anzufechten. Sollten einzelne Punkte oder Teile der 
Vereinbarung nichtig, ungültig oder fehlend sein, berührt dies die Gültigkeit der 
Vereinbarung nicht. Es sind vielmehr die nichtigen, ungültigen oder fehlenden Punkte 
durch solche Bestimmungen zu ersetzen, die den Intentionen der Parteien möglichst 
nahe kommen. 
 

6. 
Diese Vereinbarung wird in 4 Ausfertigungen erstellt und wurde  
 
durch den Gemeinderat der Marktgemeinde Schardenberg am 01.Dezember 2016 
durch den Gemeinderat der Gemeinde Wernstein am ........................ 
durch den Gemeinderat der Gemeinde Freinberg am ........................ 
durch den Gemeinderat der Gemeinde Brunnenthal am ........................ 
beschlossen. 
 
Schardenberg, am 01.12.2016   Wernstein, am 
 
 
Josef Schachner     Alois Stadler 
 
Freinberg, am      Brunnenthal, am 
 
 
Anton Pretzl      Roland Wohlmuth 
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FISCHEREI - PACHTVERTRAG 
 
 

abgeschlossen zwischen der Gemeinde Schardenberg, vertreten durch Bürger-
meister Josef Schachner als Verpächter und Franz WEIDINGER, Grub 2, 4784 
Schardenberg als Pächter. 

Pachtgegenstand 
Gegenstand dieses Pachtvertrages ist das Recht zur Ausübung der Fischerei bzw. 
der Bewirtschaftung des Fischwassers 

Luckinger Bach 
Das Fischwasser ist im Fischereibuch bei der Bezirkshauptmannschaft Schärding 
unter der Ordnungsnummer 113 eingetragen. 
Der Verpächter haftet weder für eine bestimmte Flächen- oder Längenausdehnung 
des Fischwassers, noch für eine bestimmte Beschaffenheit oder Ertragsfähigkeit 
desselben. 

 
Pachtdauer 

Der Pachtvertrag wird auf die Dauer von 10 Jahren, das ist vom 1. November 2016 
bis 31. Oktober 2026 abgeschlossen. 

 
Pachteuro 

Der Nettopachteuro für das oben beschriebene Fischereirecht beträgt jährlich € 20,- 
in Worten Euro zwanzig.  
Der Nettopachteuro zuzüglich der darauf entfallenden Umsatzsteuer ist vom Pächter 
für das erste Pachtjahr bei der Unterzeichnung des Pachtvertrages und für die fol-
genden Jahre jeweils zum 1. Jänner dem Verpächter zu entrichten. 

 
Besatzpflicht 

Das Fischwasser ist ausreichend mit standortgerechtem und gesundem Besatzmate-
rial zu besetzen. Die Besatzvornahme sowie Ort und Zeit sind vom Bewirtschafter 
eine Woche vorher dem Fischereirevierausschuss anzuzeigen. 

 
Fischereiausübung 

Dem Pächter kommt während der Pachtdauer das Fischereirecht wie dem Fischerei-
berechtigten zu. Als Bewirtschafter im Sinne des Oö. Fischereigesetzes treffen ihn in 
dieser Zeit die Verpflichtungen aus dem Fischereigesetz, soweit sie nicht dem Fi-
schereiberechtigten obliegen. 

 
Zuhaltung und Auflösung des Vertrages 

Sollte der Pächter trotz Aufforderung seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag in-
nerhalb der festgesetzten Frist nicht nachkommen, so steht dem Verpächter das 
Recht zu, entweder vorbehaltlich allfälliger Ansprüche auf Schadenersatz gegenüber 
dem Pächter den Vertrag als erloschen zu erklären oder aber den Pächter auf Zuhal-
tung des Vertrages gerichtlich zu belangen.  
Im ersteren Fall ist der Verpächter berechtigt, die Fischerei selbst auszuüben oder 
aber anderweitig zu vergeben und sich hierbei unter Inanspruchnahme des Gerichtes 
am Pächter schadlos zu halten. 
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Im Fall der Auflösung des Vertrages wegen Vertragsbruch durch den Pächter ist der 
Verpächter zum Rückersatz als vorausbezahlten Pachtschillings nicht verpflichtet. 
Dies gilt insbesondere, wenn der Pächter gegen gesetzliche Bestimmungen oder 
behördliche Vorschriften betreffend die Ausübung der Fischerei verstoßen sollte. 

 
Unterverpachtung 

Die Überlassung des Pachtgegenstandes in Unter(After)pacht ist nicht zulässig. 
 

Kosten, Gebühren und Abgaben 
Sämtliche aus dem Titel Fischerei auf Grund derzeit bestehender oder künftiger Ge-
setze und Verordnungen zur Vorschreibung gelangende Steuern und Abgaben, so-
wie der jährliche Mitgliedsbeitrag, sind vom Pächter zu tragen. Desgleichen trägt der 
Pächter sämtliche Kosten, Gebühren und Abgaben, die mit der Errichtung dieses 
Vertrages verbunden sind. 
Dem Pächter obliegt es auch, bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde und 
beim zuständigen Fischereirevierausschuss die Ersichtlichmachung bzw. Genehmi-
gung dieses Vertrages zu erwirken. 

 
Verzicht auf Anfechtung des Vertrages 

Beide Vertragsteile verzichten auf das Recht, diesen Vertrag wegen Verletzung über 
oder unter die Hälfte des wahren Wertes anzufechten oder aus diesem Grunde Ein-
wendungen gegen die sich aus dem Vertrag ergebenden Forderungen zu erheben. 
(§ 934 ABGB). 

 
Genehmigung des Vertrages 

Dieser Vertrag ist vom Pächter innerhalb von 4 Wochen nach dem Abschluss der 
Behörde vorzulegen. Wird den Vertragsparteien nicht binnen 3 Monaten nach Ein-
langen des Pachtvertrages bei der Behörde ein Grund für die beabsichtigte Versa-
gung der Genehmigung mitgeteilt, so gilt die Genehmigung mit Ablauf der Frist als 
erteilt. 

 
Sonstige Vereinbarungen 

Mündliche Vereinbarungen haben keine Gültigkeit. 

 
Vertrag genehmigt in der Sitzung des Gemeinderates am 01. Dezember 2016. 

 
 

Schardenberg, am ……………………….. 

 
 
 
 
............................................ ………........................................ 
Bürgermeister Josef Schachner                          Franz Weidinger    
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FISCHEREI - PACHTVERTRAG 
 
 

abgeschlossen zwischen der Gemeinde Schardenberg, vertreten durch Bürger-
meister Josef Schachner als Verpächter und Franz WEIDINGER, Grub 2, 4784 
Schardenberg als Pächter. 

 
Pachtgegenstand 

Gegenstand dieses Pachtvertrages ist das Recht zur Ausübung der Fischerei bzw. 
der Bewirtschaftung des Fischwassers 

Dorfinger Bach 
Das Fischwasser ist im Fischereibuch bei der Bezirkshauptmannschaft Schärding 
unter der Ordnungsnummer 111 b eingetragen. 
Der Verpächter haftet weder für eine bestimmte Flächen- oder Längenausdehnung 
des Fischwassers, noch für eine bestimmte Beschaffenheit oder Ertragsfähigkeit 
desselben. 

 
Pachtdauer 

Der Pachtvertrag wird auf die Dauer von 10 Jahren, das ist vom 1. Jänner 2017 bis 
31. Dezember 2026 abgeschlossen. 

 
Pachteuro 

Der Nettopachteuro für das oben beschriebene Fischereirecht beträgt jährlich € 15,- 
in Worten Euro fünfzehn.  
Der Nettopachteuro zuzüglich der darauf entfallenden Umsatzsteuer ist vom Pächter 
für das erste Pachtjahr bei der Unterzeichnung des Pachtvertrages und für die fol-
genden Jahre jeweils zum 1. Jänner dem Verpächter zu entrichten. 

 
Besatzpflicht 

Das Fischwasser ist ausreichend mit standortgerechtem und gesundem Besatzmate-
rial zu besetzen. Die Besatzvornahme sowie Ort und Zeit sind vom Bewirtschafter 
eine Woche vorher dem Fischereirevierausschuss anzuzeigen. 

 
Fischereiausübung 

Dem Pächter kommt während der Pachtdauer das Fischereirecht wie dem Fischerei-
berechtigten zu. Als Bewirtschafter im Sinne des Oö. Fischereigesetzes treffen ihn in 
dieser Zeit die Verpflichtungen aus dem Fischereigesetz, soweit sie nicht dem Fi-
schereiberechtigten obliegen. 

 
Zuhaltung und Auflösung des Vertrages 

Sollte der Pächter trotz Aufforderung seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag in-
nerhalb der festgesetzten Frist nicht nachkommen, so steht dem Verpächter das 
Recht zu, entweder vorbehaltlich allfälliger Ansprüche auf Schadenersatz gegenüber 
dem Pächter den Vertrag als erloschen zu erklären oder aber den Pächter auf Zuhal-
tung des Vertrages gerichtlich zu belangen.  
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Im ersteren Fall ist der Verpächter berechtigt, die Fischerei selbst auszuüben oder 
aber anderweitig zu vergeben und sich hiebei unter Inanspruchnahme des Gerichtes 
am Pächter schadlos zu halten. 
 
Im Fall der Auflösung des Vertrages wegen Vertragsbruch durch den Pächter ist der 
Verpächter zum Rückersatz als vorausbezahlten Pachtschillings nicht verpflichtet. 
Dies gilt insbesondere, wenn der Pächter gegen gesetzliche Bestimmungen oder 
behördliche Vorschriften betreffend die Ausübung der Fischerei verstoßen sollte. 

 
Unterverpachtung 

Die Überlassung des Pachtgegenstandes in Unter(After)pacht ist nicht zulässig. 
 

Kosten, Gebühren und Abgaben 
Sämtliche aus dem Titel Fischerei auf Grund derzeit bestehender oder künftiger Ge-
setze und Verordnungen zur Vorschreibung gelangende Steuern und Abgaben, so-
wie der jährliche Mitgliedsbeitrag, sind vom Pächter zu tragen. Desgleichen trägt der 
Pächter sämtliche Kosten, Gebühren und Abgaben, die mit der Errichtung dieses 
Vertrages verbunden sind. 
Dem Pächter obliegt es auch, bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde und 
beim zuständigen Fischereirevierausschuss die Ersichtlichmachung bzw. Genehmi-
gung dieses Vertrages zu erwirken. 

 
Verzicht auf Anfechtung des Vertrages 

Beide Vertragteile verzichten auf das Recht, diesen Vertrag wegen Verletzung über 
oder unter die Hälfte des wahren Wertes anzufechten oder aus diesem Grunde Ein-
wendungen gegen die sich aus dem Vertrag ergebenden Forderungen zu erheben. 
(§ 934 ABGB). 

Genehmigung des Vertrages 
Dieser Vertrag ist vom Pächter innerhalb von 4 Wochen nach dem Abschluss der 
Behörde vorzulegen. Wird den Vertragsparteien nicht binnen 3 Monaten nach Ein-
langen des Pachtvertrages bei der Behörde ein Grund für die beabsichtigte Versa-
gung der Genehmigung mitgeteilt, so gilt die Genehmigung mit Ablauf der Frist als 
erteilt. 

 
Sonstige Vereinbarungen 

Mündliche Vereinbarungen haben keine Gültigkeit. 

 
Vertrag genehmigt in der Sitzung des Gemeinderates am 01. Dezember 2016. 

 
 

Schardenberg, am …………………….. 

 
 
 
 
............................................ ………........................................ 
Bürgermeister Josef Schachner                          Franz Weidinger     
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------------------------------------------             -------------------------------------------- 
Unterschrift des Schriftführers:                                                              Unterschrift des Vorsitzenden: 
 
 
 
 
  
------------------------------------------     -----------------------------------------     -------------------------------------------- 

Unterschrift eines Mitgliedes 
der ÖVP-Gemeinderatsfraktion: 

Unterschrift eines Mitgliedes 
der FPÖ-Gemeinderatsfraktion: 

Unterschrift eines Mitgliedes 
der SPÖ-Gemeinderatsfraktion: 

 
 
 
 
Genehmigung der Verhandlungsschrift der letzten Sitzung: 
 
Der Bürgermeister weist darauf hin, dass die Verhandlungsschrift der letzten Sitzung 
vom 13.10.2016 zur Einsichtnahme aufgelegen ist und keine Einwendungen 
vorgebracht wurden. Er erklärt sie daher für genehmigt und schließt die Sitzung. 
 
 
 
                                                                            

                    Der Bürgermeister: 
 
 
Ende: 22:20 Uhr 
Abschluss: Bauer in Steinbrunn 
 


